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BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
der Gemeinde Selfkant  
 

1. Ausführungsfristen 
 

Es gelten die im Vergabeportal unter Verfahrensangaben – Auftragsgegenstand – 
Ausführungsfristen genannten Bestimmungen. 

 
 Eine abweichende Zeit kann vom Bieter in einer besonderen Anlage angeboten werden. 
 
 
2. Vertragsstrafen  
 
  2.1 Eine Vertragsstrafe wird nicht vereinbart. 
 
  2.2 Bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist hat der Auftragnehmer 
   
  eine Vertragsstrafe von  5 v.H. 
  - i. W. fünf von Hundert - 
  für jeden Arbeitstag der Verspätung, höchstens jedoch  5 v.H. 
 
  der geprüften Angebotssumme zu zahlen. 
 

Als Schlechtwettertage gelten nur die vom Auftragnehmer am jeweiligen Tage 
dem Auftraggeber gemeldeten und vom Auftraggeber schriftlich anerkannten 
Tage. 

 
 
3. Für die Verjährung von Mängelansprüchen bei Bauleistungen gilt grundsätzlich § 13 Nr. 

4 VOB/B. 
 

  
4.  Preise 
 
  Die Angebotspreise sind Festpreise für die Gesamtdauer der Ausführung. 
 
  Lohnpreisänderungen werden entsprechend den Anlagen zu diesen 

Vertragsbedingungen (Lohngleitklausel) berücksichtigt. 
 
  Stoffpreisänderungen werden entsprechend den Anlagen zu diesen 

Vertragsbedingungen (Stoffpreisgleitklausel) berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
  


